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 SPRUCH des Monats  
 
 

Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir 

nicht nutzen. 

Lucius Annaeus Seneca; 4 v. Chr. - 65 n. Chr., römischer Philosoph 

  

Was Sie interessieren kann:  

 
Arbeitsrecht  
 

Überdurchschnittliche Arbeitszeit - kein Aus-

gleich durch Urlaubs- und Feiertage 
  

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9.5.2018 dürfen Urlaubsta-

ge, auch wenn sie über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehen, bei der Be-

rechnung der durchschnittlichen Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz nicht 

als Ausgleichstage herangezogen werden. 

 

Aus dem systematischen Zusammenhang des Arbeitszeitgesetzes und des Bundesur-

laubsgesetzes ergibt sich, dass als Ausgleichstage nur Tage dienen können, an de-

nen der Arbeitnehmer nicht schon wegen Urlaubsgewährung von der Arbeitspflicht 

freigestellt ist. Ebenso wenig dürfen gesetzliche Feiertage, die auf einen Werktag 

fallen, bei der Berechnung der durchschnittlichen Höchstarbeitszeit als Ausgleichsta-

ge herangezogen werden. Gesetzliche Feiertage sind keine Werktage und grundsätz-

lich beschäftigungsfrei. Daher werden sie bei der Berechnung der werktäglichen 

Höchstarbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz nicht in den Ausgleich einbezogen. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Familienrecht 
 

Eltern müssen keine Zweitausbildung bezahlen 
  

Grundsätzlich schulden Eltern ihrem Kind eine Berufsausbildung, die der Begabung 

und den Fähigkeiten, dem Leistungswillen und den beachtenswerten Neigungen des 

Kindes am besten entspricht und sich in den Grenzen der wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit der Eltern bewegt. Haben Eltern ihrem Kind eine solche erste Berufsausbil-

dung gewährt, sind sie nicht mehr verpflichtet, die Kosten einer weiteren Ausbildung 

zu tragen. Ausnahmen hiervon sind nur unter besonderen Umständen gegeben.  

 

Ferner kommt eine fortdauernde Unterhaltspflicht in Betracht, wenn die weitere 

Ausbildung als eine im engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der 

Erstausbildung stehende Weiterbildung anzusehen und von vornherein angestrebt 

gewesen ist oder wenn während der ersten Ausbildung eine besondere, die Weiter-

bildung erfordernde Begabung deutlich wird. 

 

In einem vom Oberlandesgericht Hamm (OLG) am 27.4.2018 entschiedenen Fall 

hatte die Tochter nach der mittleren Reife die Schule verlassen und den Beruf der 

Bühnentänzerin erlernt. Eine Anstellung als Bühnentänzerin bekam sie jedoch nicht. 

Daraufhin erwarb das Mädchen die allgemeine Hochschulreife und begann 2015/16 

Psychologie zu studieren. Für dieses Studium erhielt sie die BAföG-Leistungen. 

 

Die Richter des OLG kamen zu dem Entschluss, dass die Eltern für das Hochschul-

studium ihrer Tochter keinen Ausbildungsunterhalt schulden und daher dem Land 

die BAföG-Leistungen nicht zu erstatten haben. 

 

 
Sonstiges 
 

Verspätetes Einfinden bei 

der Sicherheitskontrolle- Flugzeug verpasst 
  

In einem Fall aus der Praxis begab sich eine Familie gegen 4.00 Uhr am Flughafen 

zum Sicherheitskontrollpunkt in einem Terminal des Flughafens Frankfurt am Main, 

um eine Urlaubsreise anzutreten. Der planmäßige Abflug war um 4.55 Uhr. Bei der 

Röntgenkontrolle des Handgepäcks hatte das Sicherheitspersonal den Verdacht, 

dass sich darin eine Bombe, Sprengstoff oder Sprengstoffspuren befanden. Das 

Gepäckstück wurde erneut kontrolliert und im Röntgentunnel vor- und zurückgefah-

ren. Als sich herausstellte, dass der Verdacht unbegründet war, durfte die Familie 

die Sicherheitskontrolle um 4.40 Uhr passieren. Zu diesem Zeitpunkt war das "Boar-

ding" (Start: 4.30 Uhr) für den gebuchten Flug bereits abgeschlossen und das Flug-

zeug befand sich auf dem Rollfeld. Der Mann verlangte nun die Erstattung der Auf-

wendungen für den Kauf von Ersatztickets. 

 

 

 

 



 

Der Bundesgerichtshof entschied dazu mit Urteil vom 14.12.2017, dass die Familie 

keinen Erstattungsanspruch hat. Jeder Passagier muss einen ausreichenden "Zeit-

puffer" für die Sicherheitskontrollen am Flughafen einkalkulieren, da diese von ihm 

und den Sicherheitsmitarbeitern nicht vollständig beeinflussbaren Betriebsabläufe 

einen erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen können. Hierauf hat er sich einzu-

stellen. 

 

Derjenige, der erst eine knappe Stunde vor dem Abflug und eine halbe 

Stunde vor dem "Boarding" bei der Sicherheitskontrolle eintrifft, begibt 

sich in die von vornherein vermeidbare Gefahr, infolge einer sachgemäß 

verlaufenden Handgepäckkontrolle seinen Flug zu verpassen. Der für diese 

Kontrolle dann noch zur Verfügung stehende Zeitraum ist üblicherweise äußerst 

knapp bemessen und mit unnötiger Verspätungsgefahr verbunden. Verwirklicht sich 

diese Gefahr, so hat der Passagier die hieraus folgenden Nachteile zu tragen, da er 

die Gefahrenlage und das mit ihr verbundene Verspätungsrisiko maßgeblich mit 

geschaffen hat. 

 


